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I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens.

T a t b e s t a n d :

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die Berechtigung von sachlich-rechnerischen
Berichtigungen in insgesamt 20 Quartalen (1/08, 2/08, 3/08, 4/08, 1/09, 2/09, 3/09,
1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 und 1/13) in
einer HÃ¶he von insgesamt â�¬ 88.972,96.
Die KlÃ¤gerin ist FachÃ¤rztin fÃ¼r Humangenetik und seit 2015 Ã¤rztliche Leiterin
des MGZ, einer BerufsausÃ¼bungsgemeinschaft, Medizinisch Genetisches Zentrum
MVZ, in M.-Stadt.
Die Beklagte berichtigte das vertragsÃ¤rztliche Honorar der KlÃ¤gerin in den
obengenannten 20 Quartalen von nach Nrn. 11320 bis 11322 EBM-Ã�
abgerechneten Leistungen mit Bescheiden vom 20.11.2013 und vom 14.02.2014 in
Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 17.12.2014 unter Hinweis darauf, dass die
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Nrn. 11320 bis 11322 EBM-Ã� im Krankheitsfall nicht neben der Nr. 01793 EBM-Ã�
abrechnungsfÃ¤hig sind.
Die Klage sieht fÃ¼r den Abrechnungsausschluss keine Rechtfertigung. In den
Regelungen zum EBM bis 1/05 seien die streitbefangenen Leistungen unter der Nr.
112 EBM (heute Nr. 01793) und den Nrn. 1035 bis 1037 EBM kodifiziert gewesen.
Ein Abrechnungsausschluss sei nicht festgeschrieben gewesen, weil die
beschreibende Stufendiagnostik bei AuffÃ¤lligkeiten, die sich aus einer
zytogenetischen Untersuchung ergeben und eine molekulargenetische
Untersuchung erforderlich machen, gewÃ¼nscht und gewollt gewesen sei. Die
Leistungen seien zu dieser Zeit nicht bestimmten Fachgruppen zugeordnet
gewesen. Um im Zusammenhang mit der EinfÃ¼hrung des EBM 2000 plus, mit der
eine Fachgruppenzuordnung vieler Leistungen eingefÃ¼hrt worden sei, die
gewÃ¼nschte und erforderliche Stufendiagnostik abrechenbar zu machen,
andererseits aber eine Doppelabrechnung der molekulargenetischen
Untersuchungen nach den Nrn. 11320-11322 und 32855-32857 auszuschlieÃ�en,
sei der streitgegenstÃ¤ndliche Abrechnungsausschluss aufgenommen worden. Mit
dem EBM ab 2/06 seien die Leistungen nach den Nrn. 32855-32857 EBM aus dem
EBM genommen worden und stattdessen durch eine Ã�nderung der PrÃ¤ambel des
11.Kapitels den LaborÃ¤rzten (Pathologen etc.) der Zugriff auf die Leistungen Nrn.
11320-11322 EBM aus dem humangenetischen Kapitel erlaubt worden. Eine
Anpassung des Abrechnungsausschlusses sei versehentlich unterblieben. Sollte
seinerzeit die sinnvolle Stufendiagnostik zulÃ¤ssig abrechenbar und lediglich eine
Doppelabrechnung derselben Leistung ausgeschlossen sein, so sei nunmehr
ungewollt die Stufendiagnostik ausgeschlossen gewesen. Der
Abrechnungsausschluss entbehre jeder Rechtfertigung und sei somit willkÃ¼rlich.
Ein rechtskrÃ¤ftiges Urteil des SG Dresden, das eben dies feststelle, hÃ¤tten weder
die Beklagte noch der beigeladene GKV-Spitzenverband angefochten.
Die Beklagte, der beigeladene GKV-Spitzenverband und die beigeladene KBV sehen
in ihren schriftlichen Stellungnahmen im Verfahren die Berichtigungen als durch
den Wortlaut des EBM gerechtfertigt und dessen Bestimmungen als rechtswirksam
an.

Die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin beantragen, die Bescheide der
Beklagten vom 20.11.2013 und vom 14.02.2014 jeweils in Gestalt der
Widerspruchsbescheide vom 17.12.2014 Ã¼ber die sachlich rechnerische
Richtigstellung in den Quartalen 1/2008 bis einschlieÃ�lich 1/2013 (ausgenommen
Quartal 4/09) aufzuheben. Weiter wird beantragt, die Hinzuziehung eines
Rechtsanwalts im Vorverfahren fÃ¼r notwendig zu erklÃ¤ren.

Die BevollmÃ¤chtigte der Beklagten beantragt, die Klage abzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts wird auf die Verfahrensakten der unter dem
fÃ¼hrenden Aktenzeichen S 43 KA 113/15 miteinander verbundenen Verfahren S 43
KA 113/15 und S 43 KA 114/15 sowie die beigezogenen Akten der Beklagten
verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :
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Die zulÃ¤ssige Klage ist unbegrÃ¼ndet. Die sachlich-rechnerischen Berichtigungen
der Beklagten in den Bescheiden vom 20.11.2013 und vom 14.02.2014 jeweils in
Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 17.12.2014 sind rechtlich nicht zu
beanstanden.
Nach stÃ¤ndiger hÃ¶chstrichterlicher Rechtsprechung ist fÃ¼r die Auslegung des
EBM-Ã� in erster Linie der Wortlaut der Regelungen maÃ�geblich. Danach ist die
Abrechnung der Nrn. 11320 (bewertet mit 780 Punkten), die Nr. 11321 (bewertet
mit 630 Punkten) und die Nr. 11322 EBM-Ã� (bewertet mit 2.825 Punkten) im
Krankheitsfall neben der Nr. 01793 EBM-Ã� (bewertet mit 11.705 Punkten)
ausgeschlossen. Zum Inhalt der Leistungslegenden sowie ihrer medizinischen
Bedeutung und zum Inhalt des Behandlungskomplexes der Nr. 01793 EBM-Ã� wird
auf die sorgfÃ¤ltigen AusfÃ¼hrungen der Beklagten im Schriftsatz vom 22.09.2015
verwiesen. Der Abrechnungsausschluss wurde mit Wirkung zum 01.04.2005 durch
den Bewertungsausschuss eindeutig und abschlieÃ�end festgelegt.

Die strittige Regelung des EBM verstÃ¶Ã�t nicht gegen hÃ¶herrangiges Recht und
ist daher als wirksam anzusehen.
Die Gerichte haben nicht darÃ¼ber zu entscheiden, ob es versorgungspolitisch
uneingeschrÃ¤nkt sinnvoll war, die Abrechnung von zuvor abrechenbaren
Leistungen in bestimmten Konstellationen auszuschlieÃ�en. Sie greifen nach der
hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung grundsÃ¤tzlich nicht punktuell in das
GefÃ¼ge des EBM ein (vgl. Urteil des BSG vom 16.12.2015, B 6 KA 39/15 R). Der
weite Regelungsspielraum der Selbstverwaltungsorgane ist zu respektieren.
Ausnahmen davon kommen nach der Rechtsprechung des BSG nur in seltenen
FÃ¤llen in Betracht, in denen die zur Bewertung der Leistung berufenen
Selbstverwaltungsorgane ihren Regelungsspielraum Ã¼berschritten oder ihre
Bewertungskompetenz missbrÃ¤uchlich ausgeÃ¼bt haben. Die Gerichte
entscheiden allein darÃ¼ber, ob der Normgeber bei seiner Gestaltung die ihm
durch das Gesetz gesetzten Grenzen eingehalten hat (vgl. BSG, aao). Anhaltspunkte
fÃ¼r einen VerstoÃ� gegen hÃ¶herrangiges Recht nennt die Klage nicht wirklich.
Sie trÃ¤gt umgekehrt unermÃ¼dlich zusammengefasst vor, dass aus Sicht der
KlÃ¤gerin der Ausschluss nicht einsichtig, nicht angemessen sei, es an einem
sachlichen Grund fÃ¼r den Abrechnungsausschluss fehle. Dieser Vortrag kann nicht
den Nachweis ersetzen, dass sich der Bewertungsausschuss bei dem strittigen
Ausschluss von sachfremden ErwÃ¤gungen hat leiten lassen bzw. willkÃ¼rlich die
Arztgruppe der Humangenetiker benachteiligt hat. Die vorgetragene
â��Sinnhaftigkeitâ�� der Stufendiagnostik, die zuvor auch abrechnungstechnisch
voll vergÃ¼tet wurde, reicht jedenfalls dafÃ¼r nicht aus.
Der beigeladene GKV-Spitzenverband und die beigeladene KBV kommen in ihren
schriftlichen Stellungnahmen zum Ergebnis, dass der Abrechnungsausschluss nicht
willkÃ¼rlich ist (vgl. SchriftsÃ¤tze vom 26.02.2016, Blatt 130 ff dA und Schriftsatz
vom 18.05.2016, Blatt 146 ff dA). Sie weisen darauf hin, dass der Beklagten eine
Verwerfungskompetenz nicht zusteht, sie ist an die klare und eindeutige
Abrechnungsbestimmung des EBM gebunden.
Dabei wird nicht Ã¼bersehen, dass die Erbringung einer molekulargenetischen
Untersuchung nach den Nrn. 11320 bis 11322 auch nach einer zytogenetischen
Untersuchung im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge nach der Nr. 01793
erforderlich bzw. sinnvoll sein kann, dann aber bereits mit der VergÃ¼tung nach der
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Nr. 01793 EBM-Ã� abgegolten war. Daraus, dass es damit Ã¼ber einige Quartale an
einer VergÃ¼tung fehlte, obwohl es medizinisch-fachliche GrÃ¼nde fÃ¼r die
Erbringung der weiteren Leistung gab, kann noch keine WillkÃ¼r bzw.
Sachwidrigkeit der Regelung geschlossen werden. Nur wenn der Ausschluss der
Honorierung der einzelnen Leistung dazu fÃ¼hrt, dass der Vertragsarzt bei der dem
Gesamtsystem der vertragsÃ¤rztlichen VergÃ¼tungsregelungen zulÃ¤ssig
zugrundeliegenden Mischkalkulation insgesamt keinen Anspruch mehr auf eine
leistungsgerechte Teilhabe an der GesamtvergÃ¼tung realisieren kann, fÃ¼hrt dies
zur Rechtswidrigkeit des Ausschlusses. Die Beklagte fÃ¼hrt hier zutreffend die
Rechtsprechung des BSG an, wonach derartige AbrechnungsausschlÃ¼sse und die
damit verbundenen HonorareinbuÃ�en vom Vertragsarzt hinzunehmen sind (vgl.
Seite 3 Schriftsatz der Beklagten vom 07.09.2017). Der beigeladene GKV-
Spitzenverband weist in diesem Zusammenhang noch auf die (zwischenzeitlich)
bestehende MÃ¶glichkeit der Abrechnung von gegebenenfalls notwendiger
molekulargenetischer Diagnostik im Anschluss an prÃ¤natale Zytogenetik Ã¼ber
die indikationsgebundenen Leistungen des Abschnittes EBM 11.4.2 hin. Leistungen,
die zuvor Ã¼ber die Nrn. 11320 bis 11322 EBM-Ã� abgerechnet werden konnten,
wurden mit Wirkung zum 01.11.2011 in eigene indikationsbezogene Pauschalen im
neuen Abschnitt 11.4 EBM Ã¼berfÃ¼hrt, ggf. auch deshalb, um weitere Leistungs-
und Kostenausweitung durch verfahrensbezogene Nrn. des EBM-Ã� zu verhindern.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a SGG iVm Â§ 154 Absatz 1VwGO.

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Erstellt am: 10.06.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

https://dejure.org/gesetze/SGG/197a.html
http://www.tcpdf.org

